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Bebauungsplan
„Schollenrain IV“
in Pfalzgrafenweiler

1. Einleitung und Rechtsgrundlagen

1.1 Planungsanlass

Anlass für den vorliegenden Umweltbericht ist die Aufstellung des Bebauungsplans „Schollenrain IV“ in der

Gemeinde Pfalzgrafenweiler im Landkreis Freudenstadt. 

Die im Gewerbegebiet Schollenrain in Pfalzgrafenweiler ansässige Firma Pfalzgraf hat Erweiterungsbedarf,

die Baumöglichkeiten im rechtskräftigen Bebauungsplan „Schollenrain III“ sind jedoch ausgeschöpft. Eine

weitere bauliche Entwicklung ist aufgrund der umgebenden Bestandsbebauung im Süden und Osten sowie

aufgrund  der  nordöstlich  gelegenen  Erddeponie  nur  in  Richtung  Nordwesten  zur  K4721  (Hauptstraße)

möglich. Für diesen Bereich liegt bisher kein Bebauungsplan vor.

Der Betrieb hat einen Masterplan über die künftigen kurz-, mittel- und langfristigen Erweiterungsschritte

erstellen lassen. Dieser ist Grundlage für die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes.

1.2 Lage im Raum

Das Plangebiet befindet sich am östlichen Rand von Pfalzgrafenweiler im Landkreis Freudenstadt. Im Süden

und Südosten wird es durch bestehende Gewerbebauten begrenzt, während es im Westen an die K 4721

(Hauptstraße) anschließt, die noch innerhalb des Geltungsbereichs verläuft. Im Nordosten bildet der Egen-

hauser Weg zusammen mit der dahinterliegenden Erdeponie die Grenze des Plangebiets.

Abb. 1.2-1: Ausschnitt aus der topografischen Karte mit Darstellung des Geltungsbereichs.

Umweltbericht 
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1.3 Rechtliche Grundlagen 

Nach § 2 (3) BauGB sind bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen die Belange, die für die Ab-

wägung von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. Insbesondere ist für die

Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in

der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt,  beschrieben und bewertet werden.

Die Ergebnisse sind in der Abwägung zu berücksichtigen und werden im vorliegenden Umweltbericht, als

gesonderter Teil der Begründung zum Bebauungsplan, dargestellt. 

Eine Bilanzierung der zu erwartenden Eingriffe und ggf. erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen gemäß § 1a

BauGB bzw. § 18 BNatSchG wird erforderlich,  da die vorliegende Planung zu einer Veränderung der Gestal-

tung und Nutzung von Grundflächen führt, sowie mit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Na-

turhaushalts und des Landschaftsbildes zu rechnen ist. 

Gemäß § 15 Abs.2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und sobald die beeinträchtigten

Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild neu gestaltet

ist. Zum Ausgleich des Eingriffs auf sonstige Weise können auch ausgleichende Ersatzmaßnahmen an ande-

rer Stelle durchgeführt werden.

Im Einzelnen sind nachfolgende Rechtsvorschriften zu berücksichtigen (die Aufzählung hat keine abschlie-

ßende Wirkung).

� Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 

� Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzge-
setz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar
2021 (BGBl. I S. 306)

� Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz – LBodSchAG)
vom 14. Dezember 2004, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1247)

� Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S.
2542), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03.07.2024 (BGBl. I S. 225)

� Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Naturschutzgesetz -
NatSchG) vom 23. Juni 2015, zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 07. Februar 2023 (GBl. S. 26, 44)

� Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. I S. 409)

� Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG). vom 3. Dezember 2013 (GBl. S. 389), zuletzt geändert durch Artikel 9 des
Gesetzes vom 07. Februar 2023 (GBl. S. 26, 43)

� Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen
und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274, 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.07.2024 (BGBl. I S. 225)

� Waldgesetz für Baden-Württemberg (Landeswaldgesetz – LWaldG) vom 31. August 1995. Letzte berücksichtigte Ände-
rung: §§ 9, 42a, 64 und 88 geändert sowie § 42b neu eingefügt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Oktober 2024
(GBl. 2024 Nr. 85)

� Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung – AbwV) vom 17.
Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 17. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr.
132)

Umweltbericht 
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Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgesetzten Ziele des Umweltschutzes, die

für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstel-

lung berücksichtigt wurden

Gemäß § 1 Abs.6 Nr. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen u.a. zu berücksichtigen:

� die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-

schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,

� umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insge-

samt,

� umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,

� die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern,

� die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen.

Die Berücksichtigung der genannten Belange des Umweltschutzes erfolgt durch den vorliegenden Umwelt-

bericht. Die Darstellung der Ziele von übergeordneten Fachplänen, die für den vorliegenden Bebauungsplan

von Bedeutung sind, erfolgt im Zuge der nachfolgenden Ausführungen.

Umweltbericht 
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2. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans

2.1 Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes

Der  Bebauungsplan  schafft  die  planungsrechtlichen

Voraussetzungen für die Erweiterung der bestehenden

Firma Pfalzgraf auf einer Fläche von rund 4,3 ha. Hier-

bei  werden  sowohl  Teilflächen  rechtskräftiger  Bebau-

ungspläne als auch Freiflächen überplant.

2.2 Standort- und Planungsalternativen

Da es sich um die betriebliche Erweiterung einer beste-

henden Firma handelt ist die bauliche Entwicklung auf-

grund von zu berücksichtigenden – funktional bedingten

– Betriebsabläufen nur in unmittelbarer Nähe zur be-

stehenden  Firma  Pfalzgraf  möglich.  Alternative  Pla-

nungsmöglichkeiten bestehen daher keine.

2.3 Flächenbilanz Planung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst insgesamt eine Fläche von 43.202 m². Davon werden ca.

4.600 m² von Gewerbeflächen aus rechtskräftigen Bebauungsplänen eingenommen und weitere ca. 5.700 m²

von  bestehenden Verkehrs-  und  Radwegflächen  mit  begleitendem öffentlichen  Grün  am nordwestlichen

Rand entlang der K4721 (Hauptstraße). 

Flächenausweisungen und Festsetzungen Fläche Anteil

28.365m ²

3.790m ²

791m ²

Gewerbegebiet (GE) gesamt: 32.946m ²

 → davon überbaubar GRZ 0,8 26.357 m²

 → davon private Grünfläche 6.589 m²

Private Grünflächen

Pflanzbindung (Erhalt) Feldgehölz auf privaten Grünflächen 270 m²

Pflanzgebot Feldhecke/Feldgehölz auf privaten Grünflächen 908 m²

Sonstige private Grünflächen 1.682 m²

Straßenverkehrsflächen 2.280 m²

Geh- und Radwege 727 m²

Verkehrsgrünflächen 2.917 m²

Pflanzgebote und Pflanzbindungen, Flächen für Ausgleichsmaßnahmen

Ausgleichsfläche A1 1.472 m²

Pflanzgebot Einzelbäume 26 St.

Pflanzbindung (Erhalt) Einzelbäume 14 St.

Summe 43.202 m²

Gewerbegebiet (GE) – Abschnitt 02 (Neuausweisungen), Fläche ca.

Gewerbegebiet (GE) – Abschnitt 03 (Bestand BBP „Schollenrain), ca.

Gewerbegebiet (GE) – Abschnitt 04 (Bestand BBP „Schollenrain III“), ca.

61,01 %

15,25 %

0,62 %

2,10 %

3,89 %

öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsgrün (vorwiegend Abschnitt 01)

5,28 %

1,68 %

6,75 %

3,41 %

100,00 %

Umweltbericht 
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Abb. 2.1-1: Ausschnitt aus der städtebaulichen 
Konzeption zum Bebauungsplan
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Die Beschreibung des Vorhabens und weitere Einzelheiten zu den planungs- und bauordnungsrechtlichen

Regelungen sind der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen.

2.4 Neu überplante Flächen rechtskräftiger Bebauungspläne 

Durch  die  geplante  Erweiterung  werden  Teilflächen  der  rechtkräftigen  Bebauungspläne  „Schollenrain“,

„Schollenrain II“, „Schollenrain III“ sowie „Schornzhardt 2. Änderung“ teilweise überplant. Zum einen han-

delt es sich um bestehende Straßenverkehrsflächen mit dem begleitendem Radweg und den zugehörigen

Verkehrsgrünflächen am nordwestlichen Rand des Plangebietes, zum anderen um genehmigte Gewerbeflä-

chen am südlichen und am südlichen Rand des Geltungsbereichs. Die Teilflächen werden nur aufgenommen,

da Anpassungen an den Baugrenzen erforderlich sind bzw. weil die auf Grundlage anderer Rechtsverfahren

errichteten Verkehrsflächen nachrichtlich in den Bebauungsplan mit aufgenommen werden sollen.

Auf eine Bilanzierung dieser Teilbereiche wird verzichtet (vgl. ausführliche Erläuterungen und Plandarstel-

lungen hierzu in Kapitel 7).

Umweltbericht 
Fassung vom 17.04.2025 Seite 5



Bebauungsplan
„Schollenrain IV“
in Pfalzgrafenweiler

3. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes des Plangebiets

3.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung

Angrenzende Nutzung

Nord: Straße; Erddeponie

Süd: Gewerbegebiet

West: Straße

Ost: Gewerbegebiet

Höhenlage / Gelände 630 NHN, flach abfallend von Süden und Norden in Mitte des Plangebiets

Naturraum Schwarzwald-Randplatten NHN

Geologie Plattensandstein-Formation  (LGRB)

Umweltbericht 
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Abb. 3.1-1: Orthofoto des Plangebiets mit Geltungsbereich (blau gestrichelt) und rechtskräftige BBPs (gelb gestrichelt) 
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Bezüglich der Biotopausstattung und Nutzung gliedert sich die Erweiterungsfläche wie folgt:

Im nordwestlichsten Teil des Plangebiets befindet sich die Hauptsraße (Biotoptyp 60.21), die das Plangebiet

nach Westen hin abschließt. Parallel dazu verläuft ein Radweg (Biotoptyp 60.21). Zwischen Radweg und Stra-

ße besteht ein schmaler Grünstreifen, bestehend aus Intensivwiese als Dauergünland (Biotoptyp 33.61).Öst-

lich des Radweges befindet sich eine flache Böschung (Biotoptyp 33.41), die von 11 dünnstämmigen Ahorn-

bäumen (Biotoptyp 45.30b) bestanden ist. Im Norden schließt ein geteerter Feldweg (Biotoptyp 60.21) an, der

nördlich das Plangebiet eingrenzt. 

Umweltbericht 
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Abb. 3.1-2: Übersicht des Plangebiets aus Südwesten
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Der Großteil des Gebiets, nördlich der Mitte, besteht aus Fettwiese mittlerer Standorte (Biotoptyp 33.41), auf

der vereinzelt Biotoptypen unterschiedlicher Wertigkeit vorkommen, die im folgenden näher beschrieben

werden. 

An dem Feldweg ist eine Erdhalde (Biotoptyp 21.42) aufgeschüttet, die Teile der Fettwiese überdecken. Wei-

ter südöstlich der Erdhalde steht ein schmaler Streifen Magerwiese (Biotoptyp 33.43).

Umweltbericht 
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Abb. 3.1-4: 11 dünnstämmige Ahorn entlang des 
Radwegs

Abb. 3.1-3: 12 links Feldweg, rechts Böschung und Radweg

Abb. 3.1-5: anthropogene Erdhalde, lehmige oder tonige 
Aufschüttung



Bebauungsplan
„Schollenrain IV“
in Pfalzgrafenweiler

Südlich der Erdhalde schließt eine Reihe aus Obstbäumen an, die zum Teil auf einer Magerwiese stehen.

Die Obstbäume (Biotoptyp 45.40b und Biotoptyp 45.40c),  bestehend aus Apfel-,  Birn-,  Zwetschgen,-  und

Kirschbäumen verlaufen auf den Flurstücken 711 und 712 von Norden nach Süden. An den Streuobstbestand

schließen im südlichen Teil  des  Flurstücks  711  mehrere  Laubbäume (Biotoptyp  45.30a),  bestehend aus

einem  Walnussbaum,  einer  Eiche  und  7  Buchen  an.  Diese  Umgeben  einen  großen  Teil  des

Gartengrundstücks (Biotoptyp 60.60) , welches sich im südlichen Teil der Flurstücke 711 und 712 befindet.

Südlich des Gartengrundstücks teilt sich das Gelände in eine weitere Magerwiese (Biotoptyp 33.43) und in

ein Hochstaudenflur quelliger Standorte auf. 

Umweltbericht 
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Abb. 3.1-6: 12 Obstbäume im nordwestlichen Teil des 
Plangebiets nach Süden verlaufend

Abb. 3.1-7: mehrere, zum Teil mehrstämmige 
Laubbäume im Anschluss an den Streuobstbestand

Abb. 3.1-8: Eingezäuntes Gartengrundstück Abb. 3.1-9: Buchen im Bereich des Gartengrundstücks
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An den Hochstaudenflur (Biotoptyp 35.41) schließt östlich ein Feldgehölze (Biotoptyp 41.10) an, bestehend

aus mehreren Erlen, von dünnstämmig bis dickstämmig. Zwischen den Erlen fließt von Westen und Süden

kommend ein Wassergraben durch das Gebiet. 

Südlich des Hochstaudenflurs beginnt eine Nasswiese (Biotoptyp 33.40), die sich nach Süden hin erstreckt.

Durch die Nasswiese hindurch zieht sich der Wassergraben.

Im südöstlichsten Teil des Plangebiets schließt ein Zaun das Gelände zur bestehenden Firma Pfalzgraf ab.

Am Zaun schließt eine grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation (Biotoptyp 35.64) an, welche im Süden

weiter verläuft. 

Umweltbericht 
Fassung vom 17.04.2025 Seite 10

Abb. 3.1-11: Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger 
Standorte

Abb. 3.1-10: Erlen unterschiedlichster 
Stammdurchmesser mit Wassergraben

Abb. 3.1-13: grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation 
westlich zur Firma Pfalzgraf Abb. 3.1-12: Gebüsch mittlerer Standorte
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Die ausdauernde Ruderalvegetation wird westlich durch ein Gebüsch mittlerer Standorte (Biotoptyp 42.20)

unterbrochen, verläuft dann aber südlich nach Westen hin weiter. 

Im Westen an das Gebüsch schließt eine Fettwiese mittlerer Standorte (Biotoptyp 33.41) an. Diese geht über

in eine Nasswiese. Die Nasswiese erstreckt sich über eine Große Fläche Richtung Westen und wird nur

durch den Wassergraben von Norden nach Süden durchquert, an dem Dominanzbestand (Biotoptyp 35.30)

wächst. 

Weiter nordwestlich schließt eine Magerwiese (Biotoptyp 33.43) an die Nasswiese an. Im Südwesten des

Plangebiets befindet sich eine Fettwiese (Biotoptyp 33.41). Im Süden des Gebiets wechseln sich Ruderalve-

getation (Biotoptyp 35.64) und Feldgehölze mittlerer Standorte (Biotoptyp 41.10) ab. Ganz im Südosten befin-

det sich ein schmaler Streifen Grünfläche (Biotoptyp 60.50).

Umweltbericht 
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Abb. 3.1-14: Nasswiese Abb. 3.1-15: Wassergraben im Bereich der Nasswiese
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Besonders geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG

Durch  das  Projekt  werden  drei  als  Offenlandbiotop  ge-
schützte Bereiche überplant. Hierbei handelt es sich um fol-
gende Biotope: 

Glatthaferwiese SW Erdeponie N Pflazgrafenweiler 1
Biotop-Nr. 374172370086 

Glatthaferwiese SW Erdeponie N Pfalzgrafenweiler 2
Biotop-Nr. 374172370076 

Nasswiese am Nordrand von Pfalzgrafenweiler
Biotop-Nr. 174172372119

Bei den Beiden Glatthaferwiesen handelt es sich um 
FFH-Mähwiesen, die dementsprechend zuvor bereits be-
schrieben wurden. 

Fachplan landesweiter Biotopverbund / Generalwildwegeplan
Der  Geltungsbereich  liegt  teilweise  auf  Kernflächen  (ca.
2.100 m²), sowie Kernraum (ca. 4.400 m²) des Biotopverbun-
des mittlerer Standorte. Bei der Kernfläche handelt es sich
um  eine  FFH-Mähwiese.  Da  es  sich  bei  den  überplanten
Flächen  um  Trittsteinflächen  eines  größeren  Biotopver-
bundsystems handelt und die FFH-Mähwiesenfläche mög-
lichst in der näheren Umgebung ausgeglichen werden soll
und somit als neue Kernfläche des Biotopverbundes mittle-
rer Standorte fungieren kann, ist nicht mit einer erheblichen
Verschlechterung der Biotopverbundfunktion durch die Um-
setzung des Vorhabens zu rechnen.Ebenso wird eine Kern-
fläche (ca. 7.200 m²) des Biotopverbunds feuchter Standorte,
bestehend aus einer  Nasswiese,  sowie  Kernraum von ca.
8.000 m² überplant. Wie bei der FFH-Mähwiese muss auch
diese Fläche möglichst in der Nähe ausgeglichen werden,
wodurch sich die Verschlechterung auf ein Mindestmaß re-
duzieren lässt.

Überschwemmungsgebiete / HQ-Flächen Nicht betroffen
Wasserschutzgebiete Nicht betroffen

3.3 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung sind für das Gebiet keine wesentlichen Änderungen des derzeitigen Um-

weltzustandes zu erwarten.

Umweltbericht 
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Abb. 3.2-5: Darstellung des Landesweiten Biotopverbunds, 
innerhalb des Plangebiets. Quelle: LUBW, 2025

Abb. 3.2-4: Besonders geschützte Biotope (rot) innerhalb des 
Plangebiets (blau gestrichelt). Quelle: LUBW, 2025
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4.2.2 Schutzgut Boden / Fläche

Bestandsaufnahme und -bewertung zu erwartende Umweltauswirkungen
Erheblichkeit der 
Eingriffe

→ geringe bis mittlere Bedeutung

In der Erweiterungsfläche Abschnitt 02, mit einer Größe von 3,3 ha, liegen
gemäß Bodenschätzdaten auf FESCH und ALKIS Basis, folgende Bodenty-
pen und Nutzungen vor (Bewertung Tabelle rechts unten):

Naturnahe Böden mit einer gering bis mittleren, mittleren und mittleren
bis hohen Wertigkeit umfassen 98% des Plangebiets.
d

Anthropogen überprägte Böden, die für den Bodenschutz geringer Bedeu-
tung sind, umfassen rund 1,1% der Erweiterung (Grasweg, Straßensaum).

Versiegelte / Überbaute Flächen die für den Bodenschutz ohne Bedeutung
sind, umfassen rund 0,7%  der Erweiterung

Böden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte  (z.B. geologische Auf-
schlüsse,  Bodendenkmäler,  Zeugnisse  besonderer  Bewirtschaftungsfor-
men etc.) treten nach derzeitigem Kenntnisstand im Gebiet nicht auf.

Baubedingt erfolgt auf einer Fläche von 7.455 m² eine Verminderung der Bodenfunktionen
durch anthropogene Überprägung während der Bauausführung (Befahren, Verdichtungen, Ab-
grabungen, Aufschüttungen, Umlagerungen etc.). Restfunktionen des Bodens bleiben hier je-
doch erhalten.

●

Anlagebedingt ermöglicht der BBP die Bebauung / Versieglung von Böden / Flächen im Erwei-
terungsbereichs in einem Umfang von 22.881 m² und damit den vollständigen Verlust aller Bo-
denfunktionen. ● ●

Betriebsbedingte erhebliche Beeinträchtigungen sind vorhabensbedingt nicht zu erwarten.
○

Flächenanteil am Gebiet
Bewertung der Bodenfunktionen (Bestand)

Gesamtbewertung Natürliche Ausgleichskörper Filter und Puffer Standort für 
Bodenfruchtbarkeit im Wasserhaushalt für Schadstoffe naturnahe Vegetation

17.381 m² 52,8%

6.005 m² 18,2%

3.930 m² 11,9%

4.950 m² 15,0%

386 m² 1,2%

254 m² 0,8% ohne Bedeutung ohne Bedeutung ohne Bedeutung ohne Bedeutung

Summe: 32.906 m² 100%

Bodenkundliche Einheiten / 
Nutzung

sandiger Lehm 
Bodenzahl 56

2,0
(mittel)

2,0
(mittel)

2,0
(mittel)

keine hohe oder sehr 
hohe Bewertung

2,33
(mittel)

Lehm 
Bodenzahl: 51

2,0
(mittel)

3,0 
(hoch)

3,0 
(hoch)

keine hohe oder sehr 
hohe Bewertung

2,67
(mittel bis hoch)

Lehm  
Bodenzahl: 44

2,0
(mittel)

1
(gering)

2,0
(mittel)

keine hohe oder sehr 
hohe Bewertung

2,0
(mittel) 

Lehm 
Bodenzahl: 37

2,0
(mittel)

3,0 
(hoch)

2,0
(mittel)

keine hohe oder sehr 
hohe Bewertung

1,67 
(gering bis mittel)

Anthropogen überprägte Böden 
(Grasweg, Straßenböschung)

1
(gering)

1
(gering)

1
(gering)

keine hohe oder sehr 
hohe Bewertung

1
 (gering)

Versiegelte Fläche 
(Feldwegzufahrt) 

0
(ohne Bedeutung)

 

Bewertung der Bodenfunktionen nach "Bodenschutz 23" (LUBW 2011). Quelle: Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 2023.

Erheblichkeit:● ● ●  hoch / ● ●  mittel / ●  gering / ○ keine
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Abb. 4.2-1: Bodenschätzung mit Plangebiet.
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4.2.6 Prognose sonstiger Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase

Gemäß Anlage 1 zum BauGB sind im Rahmen des Umweltberichts zusätzlich mögliche erhebliche Auswirkungen des geplanten Vorhabens während der Bau- und Betriebsphase durch folgende 
Wirkfaktoren, soweit möglich, zu beurteilen:

Wirkfaktoren zu erwartende Umweltauswirkungen Erheblichkeit

Abfälle
Art und Menge der erzeugten Abfälle
und  ihrer  Beseitigung  und  Verwer-
tung

Anfallende Abwässer und Abfallmengen werden über die üblichen Entsorgungseinrichtungen und -techniken (Kreislaufwirtschaft, Trennsysteme
etc.) sach- und umweltgerecht entsorgt bzw. wiederverwertet. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle und Abwässer ist somit gewährleis-
tet. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen entstehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. 

○

Emissionen
von  Schadstoffen,  Lärm,  Erschütte-
rungen, Licht, wärme und Strahlung
sowie der Verursachung von Belästi-
gungen

Anlagen die eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung benötigen sind nicht geplant, sodass vorhabensbedingt erhebliche Schadstoffemissi-
onen nicht zu erwarten sind. Relevante Mengen von Wärme (z.B. Prozesswärme), Strahlung und Licht werden nutzungsbedingt nicht emittiert.
Erschütterungen und andere Belästigungen beschränken sich auf die Bauzeit. Die Zunahme von Emissionen durch Verkehr sowie von Lärm- und
Lichtemissionen ist als mäßig bis gering einzustufen. 

●

Risiken
für  menschliche  Gesundheit,  kultu-
relles Erbe oder Umwelt (z.B. durch
Unfälle oder Katastrophen)

Aus der Lage, der Art und des Umfangs der Planung sowie der vorhabensbedingt zulässigen Nutzung des Plangebiets ergibt sich kein Anhalts-
punkt für eine besondere oder erhöhte Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen. Erhebliche negative Wirkungen und Ri-
siken für die menschliche Gesundheit, die Umwelt oder das kulturelle Erbe infolge der Realisierung der Planung sind nicht ersichtlich.

○

Kumulierung
mit den Auswirkungen von Vorhaben
benachbarter Plangebiete

Im Umfeld des Vorhabens sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Vorhaben geplant, die zu erheblichen kumulativen Wirkungen mit der vor-
liegenden Planung führen. 

○

Auswirkungen der geplanten 
Vorhaben auf das Klima
z.B. Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen  und  der  Anfälligkeit
der  geplanten  Vorhaben  gegenüber
den Folgen des Klimawandels

Anlagen die einer imissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen, werden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht errichtet. Mit einer Zunah-
me von Emissionen durch Verkehr ist im geringen Umfang zu rechnen. Bezüglich der möglichen Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber prognosti-
zierten Folgen des Klimawandels, wie etwa der Zunahme von Starkregenereignissen mit erhöhtem Oberflächenabfluss und Flächenaufheizungen
in Verbindung mit einem möglichen globalen Temperaturanstieg, wird durch Maßnahmen der Durch- und Eingrünung, sowie durch die Verwen-
dung wasserdurchlässiger Belagsflächen entgegengewirkt. 

●

Eingesetze Techniken und Stoffe Zum Einsatz kommen bau- und betriebsbedingt allgemein gebräuchliche Techniken und Stoffe, die den aktuellen einschlägigen Richtlinien und
dem Stand der Technik entsprechen.

○

Erheblichkeit: ● ● ●  hoch / ● ●  mittel / ●  gering / ○ keine
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6. Monitoring

Nach § 4 c BauGB haben die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchfüh-

rung eines Bauleitplanes eintreten können, zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige

Umweltauswirkungen frühzeitig zu ermitteln um in der Lage zu sein, geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen

zu können. 

Weiterhin sind die Gemeinden verpflichtet, die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen nach

§ 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 des BauGB zu überwachen.

Monitorin  gkonzept  

� Die festgesetzten Ausgleichs-, Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden im Zuge der Umset-

zung des Bebauungsplanes durch Abnahmen im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren einmalig und

danach turnusmäßig stichprobenartig gemäß den Zuständigkeitsregelungen innerhalb der Gemeindever-

waltung auf Vollzug überprüft. 

� Die Umsetzung der grünordnerischen / umweltschützenden Maßnahmen erfolgt parallel bzw. spätestens

eine Vegetationsperiode nach Abschluss der jeweiligen Bauausführung. Vorgesehen ist eine Überprüfung

der Maßnahme in einem drei- bis fünfjährigen Abstand, danach ist ein Turnus von 10 Jahren anzustreben.

Abgängige Gehölze sind zu ersetzen. Die Überprüfung erfolgt durch Begehung einer von der Gemeinde

beauftragten Person. 

� Sofern sich nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Erkenntnisse über erhebliche Umweltauswirkungen

ergeben, deren Überwachung externen Behörden obliegt, sind diese Behörden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB

verpflichtet, die Gemeinde / Stadt entsprechend zu informieren. Darüber hinaus geht die Gemeinde / Stadt

allen Hinweisen nach, die aus der Bevölkerung kommen und auf unvorhergesehene nachteilige Umwelt-

auswirkungen im Zuge der Plandurchführung hindeuten.

� Festgesetzte  bzw.  erforderliche Ausgleichs-  /  Ersatz-  und Entwicklungsmaßnahmen für  die  einzelnen

Schutzgüter sind über eine Umweltbaubegleitung zu dokumentieren und zu begleiten.
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7. Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich

Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich erfolgt unter Berücksichtigung von Teilabschnitten, die durch die

Überplanung von Teilflächen rechtskräftiger Bebauungspläne, die Übernahme des Bestands im Bereich öff-

fentlicher Verkehrsflächen und durch die Inanspruchnahme von Flächen im bisherigen Außenbereich vorge-

geben werden.

Abb. 7-1: Übersichtsplan Bilanzierungsabschnitte

Umweltbericht 
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Abschnitt 01 5.696 m²

Abschnitt 02 32.906 m²

Abschnitt 03 3.790 m²

Abschnitt 04 810 m²

Geltungsbereich gesamt: 43.202 m²

Der Abschnitt umfasst Teilflächen der rechtskräftigen BPläne „Schollenrain“, 
„Schollenrain II“ und „Schornzhardt 2. Änderung“ sowie Straßen- und Radwege 
mit Eingrünung, die auf Grundlage anderer Rechtsverfahren realisiert wurden
→ der vorliegende BPlan-Entwurf setzt für diesen Bereich den Bestand fest
→ die Teilfläche wird nicht bilanziert

Der Abschnitt umfasst die bisher im nicht überplanten Außenbereich gelegenen 
Teilflächen des Bebauungsplanes sowie im westlichen Teil eine Fläche des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes „Schollenrain“, für die mit Ausnahme der 
Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche keine weitergehenden grünordneri-
schen Maßnahmen vorgegeben sind.
→ die Teilfläche wird bilanziert

Der Abschnitt umfasst eine Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
„Schollenrain“, für die ausschließlich eine gewerbliche Nutzung festgesetzt ist.
Die Fläche ist auf Grundlage der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes größ-
tenteils bebaut.
→ der vorliegende BPlan-Entwurf bereitet keine Veränderungen gegenüber 
     dem rechtskräftigen BPlan vor.
→ die Teilfläche wird nicht bilanziert

Der Abschnitt umfasst eine Teilfläche des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
„Schollenrain III“, für die mit Ausnahme einer Fläche von 20 m² ausschließlich 
eine gewerbliche Nutzung festgesetzt ist.
Die Fläche ist auf Grundlage der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes größ-
tenteils bebaut.
→ der vorliegende BPlan-Entwurf setzt für diesen Bereich den Bestand fest
→ die Teilfläche wird nicht bilanziert

7.1 Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt

Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich erfolgt nachfolgend für das Schutzgut Biotope rechnerisch an-

hand der bestehenden bzw. geplanten Flächennutzung / Biotoptypen gemäß der Biotopwertliste in der Anla-

ge 2 (Bewertungsregelung) zur Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) vom 19. Dezember 2010.

7.1.1 Abschnitt 01

Abb. 7.1-1: Ausschnitt Orthophoto Abb. 7.1-2: Ausschnitt rechtskräftige BPläne Abb. 7.1-3: Ausschnitt BPlan-Vorentwurf

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Schollenrain IV“ setzen im Abschnitt 01 lediglich den Bestand

fest. Auf eine Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich für die Schutzgüter Biotope und Boden wird verzichtet.
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7.1.2 Abschnitt 02

Abb. 7.1-4: Ausschnitt Orthophoto Abb. 7.1-5: Ausschnitt Bestandsplan Biotope und Nutzungen

�����������	

��
����	

��
������ � � �

B = Bestand/Feinm. ������� ������	 ������
���	

P = Planung 
��� ����� ����
�������

����������	��
����	�����������	���
������	�� 	�! 	�"#	

��� �������

��� � � �� � �����  !"#"  !"#"

��� �������

��� � � �� � ����� �!$#� �!$#�

��� �������

��% � � �� � ����� &�� &��

Zwischensumme Bestand unverändert: 10.296 10.296

	��
�����	��
������	�$

��!%� '�

(�������

�������
��)*�
� � & �	�!	� �# ����� ��� �$!��# ���!�%$

%�!�� '��)+��,�- � �� �	�%	� �$ �$���.� #�" � !$�$

��!�� /���(���� � �% �	$&	� �# �"���.� "!#&� �&�! � 

��!%� 0�+��(�������
 
�������
��)*�
� � �� �	$�	� �� �����.� �!$&� �$!%��

��!%� 0�+��(�������
 
�������
��)*�
� � �� �	$�	� �� �#���.� �"$ "!#$�

"�! � 1������2�3�4�5����������6�
��
7���� � �	"	� & %���� �%" �!�& 

� !"% � & �	��	� � ����� ��� �!�%� �%!""�

%�!�� 2��3������

�������
��)*�
� � # �	�&	� �$ �"��� ��� ���  !�%"

"�!"� 2��
���������6�
��
7���� � �	&	� �� "�����  #" �! $%

��!%� � � �	"	� %���� ## �# 

� !%� � �� �	�'	� �# �#���.� �!"�� ��!�#�

"�!�� .*����8(��	������
��)����'�5��� � �	�	� ����� �# �#

"�!�� .,���+�9�����+��
���
��:��*)���;��
- � �	�	� ����� � % � %

� !�� <*�����-���
��) � " �	(	� &����� �� �! ��

��!"� ��
����9(���������<�8��+�3����) � �	&	� "����� %� �%�

% !���
���-���58���=��84���

� �(��
�+�����*
*�
7���

� � �	&	� "����� �&�"
Ansatz: 7 Baum/Bäume    *    ([StU] 43 cm

% !��� � � �	"	� %���� %��
Ansatz: 2 Baum/Bäume    *    ([StU] 54 cm

% !��� � % �	(	� &����� �����
Ansatz: 15 Baum/Bäume    *    ([StU] 100 cm

Zwischensumme Bestand: 32.906 545.708

10% Abschlag, 
da Erhaltungszustand C

2�����������8�)�8���)��>8)����9��
+�
�
�*�

��
��*�*+������)���)�?������+��
*)���
*��+���84���3

8�+
@*���
�8)��4�8��A8����+��?��8��4�+���
*)����**��+����
��)*�
�

���-���58���=��84���

� ��������*��(��
�+�����*
*�
�
7���

���-���58���=��84������+����+�����+����+(��
�+���
��*
*�
7���

Umweltbericht 
Fassung vom 17.04.2025 Seite 33



Bebauungsplan
„Schollenrain IV“
in Pfalzgrafenweiler

�����������	

)������

��
������ � � �

B = Bestand/Feinm. ������� ������	 ������
���	

P = Planung 
��� ����� ����
�������

	)������	*	��
������	�$

2�(����4�5����2�?�2����
4�5����9*� �&!�" ��� 8�)�2>B�9*���?&

"�!�� �)�9*��3�����8��� 22.692 m² ; �	�	� ����� ��!"#� ��!"#�

"�!"� �)�9*�����9�
��2�3�4�5����
�2��
�� 5.673 m² ; �	&	� "�����  !"$� �%!��&

"�!"� 2��
���������6�
��
7���� private Grünflächen ; �	&	� "����� �!"&� ��!�#�

%�!�� '��)+��,�- � �� �	�%	� �$ �$���.� �$� %! #�

%�!�� '��)+��,�- ; �� �	�"	� �$ �%��� ��� &%& ��!&$�

� !%� C���4�5������ ; �� �	�'	� � �#���.� �"" �!� %

�%! � >,�����
 C���4�5������ ; �� �	�'	� � �#���.� ��� �!#��

%�!�� 2��3����4�8��
����
��)*�
� C���4�5������ ; �% �	�(	� �� �&���.� � � %! ��

� !%� �*��
�+��@*���
�8)��4�8� C���4�5������ ; �� �	�&	� �� �"��� ��� #�" �%!%#"

��!"� ��
����9(���������<�8��+�3����) ; �	&	� "����� %� �%�

"�!�� .,���+�9�����+��
���
��:��*)���;��
- ; �	�	� ����� �&# �&#

%�!�� 2��3������

�������
��)*�
� ; �� �	�"	� �" �%��� ��� �� %��

%�!�� 2��3������

�������
��)*�
� ; �� �	�"	� �" �%��� ��� "� &%�

+��
����

% !���
���-���58���=��84���

� �(��
�+�����*
*�
7���

; � �	&	� "����� %$�%
Ansatz: 8 Baum/Bäume    *    ([StU] 18 cm + [Zuwachs StU] 80 cm)

% !��� ; % �	(	� &����� �%���
Ansatz: 18 Baum/Bäume    *    ([StU] 18 cm + [Zuwachs StU] 80 cm)

Zwischensumme Planung: 32.906 127.839

,�
�-�
�--�. "!/$�$ �!(/�!0

hier wird der Bestandswert genom-
men, da dieser Teil der Hecke erhal-
ten bleibt.

@*���
�8)��4�8��A8����+��?��8��4�+���
*)����**��+����
��)*�
�

�
��8��+�8�������
� �;4���-��
���
�D�(������������*�;4���-�?
����
��8��+�8�����=������

�
��8��+�8�������
� �;4���-���
��
�D�(������������*�;4���-�?
"��
��8��+�8����
�=��������9!�2�3���84
�����

���-���58���=��84������+����+�����+����+(��
�+���
��*
*�
7���

�����-(��
�9*��)������+��44��    !$%"�E; 100,0%

�����-(��
������)������+��44� ��&!�� �E; 24,9%

������������
	1������	2	���������	3���
���

 �"�%/&��	4) -75,1%

Gemäß der durchgeführten Bilanzierung kann der Eingriff in das Schutzgut Biotope / biologische Vielfalt

nicht innerhalb des Plangebiets ausgeglichen werden, es verbleibt Defizit von 417.611 Punkten.
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7.1.3 Abschnitt 03

Abb. 7.1-6: Ausschnitt Orthophoto Abb. 7.1-7: Ausschnitt rechtskräftige BPläne Abb. 7.1-8: Ausschnitt BPlan-Vorentwurf

Sowohl der rechtskräftige Bebauungsplan „Schollenrain“ als auch der Vorentwurf des Bebauungsplanes

„Schollenrain IV“ setzen für den Teilbereich 03 eine Gewerbefläche nach § 8 BauNVO mit einer Grundflä-

chenzahl von 0,8 fest. Grünorderische Festsetzungen sind nicht getroffen.

Eine Bilanzierung für diesen Teilbereich erfolgt weder für das Schutzgut Biotope noch für das Schutzgut Bo-

den.

7.1.4 Abschnitt 04

Abb. 7.1-9: Ausschnitt Orthophoto Abb. 7.1-10: Ausschnitt rechtskräftige
BPläne

Abb. 7.1-11: Ausschnitt BPlan-Vorentwurf

Sowohl der rechtskräftige Bebauungsplan „Schollenrain III“ als auch der Vorentwurf des Bebauungsplanes

„Schollenrain IV“ setzen für den Teilbereich 04 eine Gewerbefläche nach § 8 BauNVO mit einer Grundflä-

chenzahl von 0,8 fest. Die Ausgleichsfläche am nördlichen Rand hat eine Größe von ca. 20 m², auch diese

wird durch den Vorentwurf des vorliegenden Bebauungsplanes nicht verändert.

Eine Bilanzierung für diesen Teilbereich erfolgt somit auch hier weder für das Schutzgut Biotope noch für

das Schutzgut Boden.
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7.2 Schutzgut Boden / Flächen

7.2.1 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs

Die nachfolgende Ermittlung des Ausgleichsbedarfs für das Schutzgut Boden erfolgt auf der Grundlage der

für  das  Gebiet  vorliegenden Wertstufen der  Böden (siehe Kap.  4.2.2)  gemäß den Bodenschätzdaten auf

FESCH/ALKIS Basis (LGRB, 2025)

Als Bewertungsmethode für die nachfolgende Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wird das in der Anlage zur

Ökokontoverordnung dargestellte Verfahren gewählt.

Danach werden die Bodenfunktionen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit in die Bewertungsklassen 0 (ver-

siegelte Flächen, keine Funktionserfüllung) bis 4 (sehr hohe Funktionserfüllung) eingeteilt. Für die Boden-

funktion "Standort für naturnahe Vegetation" werden nur Standorte der Bewertungsklassen 4 (sehr hoch)

betrachtet. Für die Bodenfunktionen 'Ausgleichskörper im Wasserkreislauf', 'Puffer und Filter für Schadstof-

fe' sowie 'Natürliche Bodenfruchtbarkeit' wird die Wertstufe des Bodens über das arithmetische Mittel der

Bewertungsklassen ermittelt. Anthropogen überprägte Böden werden pauschal der Bewertungsklassen 1

(gering) zu geordnet. Die Ermittlung der Wertpunkte erfolgt unter Zugrundelegung von 4 Wertpunkten pro

Wertstufe und Quadratmeter. 

Die folgende Bilanzierung bezieht sich ausschließlich auf den auf Seite 31 dargestellten Abschnitt 02, da die

Abschnitte 01,0 3 und 04 bereits Teile rechtskräftiger Bebauungspläne sind, die in vorangegangenen Verfah-

ren bilanziert wurden.
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7.2.2  Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden / Fläche- Erweiterungsfläche

Der Kompensationsbedarf für die vorhabensbedingten Eingriffe in den Boden (Überbauung und Versiegelung) ermittelt sich aus der Differenz zwischen den Wert -

punkten vor (Spalte 1) und nach dem Eingriff (Spalte 2) multipliziert mit der Eingriffsfläche wie folgt:
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Gemäß den durchgeführten Bilanzierungen entsteht für das Schutzgut Boden / Fläche insgesamt ein Defizit von 191.058 Ökopunkten.
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7.2.3 Planinterner Ausgleich

Das vorhabensbedingt entstandene Ausgleichsdefizit kann durch folgende Maßnahmen innerhalb des Plan-

gebiets noch reduziert werden:

Bodenauftrag: auf privaten Grünflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Bodenabtrag (neue Bau- und Verkehrsflächen Erweiterungsfläche): 22.692 m² x 0,3 m = 6.807 m³

Bodenauftragsfläche (private Grünfläche, Pflanzgebotsfläche Hecke): 7.455 m² x 0,2 m = 1491 m³

Daraus ergibt sich ein Kompensationswert von: 7.455  m² x 4 Punkte = 29.820 Punkte.

7.2.4 Schutzgutbezogene, planexterne Ausgleichsmaßnahmen

werden im weiteren Verfahren ergänzt

7.3 Sonstige planexterne Ausgleichsmaßnahmen 

Art und Umfang der Maßnahmen und insbesondere die durchzuführenden Ersatzmaßnahmen für die betrof-

fenen Nasswiesenbiotope und die betroffenen FFH-Mähwiesen werden im weiteren Verfahren mit der Unte-

ren Naturschutzbehörde abgestimmt und konkret benannt. 

Für die betroffene entfallende Nasswiese ist ein adäquater Ersatz möglichst auf Gemarkung Pfalzgrafenwei-

ler oder Bösingen herzustellen. Geprüft werden aktuell gemeindeeigene Flurstücke am Weiherbach und ent-

lang des Lohwiesengrabens (beide südlich der Ortslage von Pfalzgrafenweiler) hinsichtlich ihrer Eignung so-

wohl für die Anlage von Nasswiesen als auch für die Entwicklung von FFH-Mähwiesen.
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7.4 Zusammenfassende Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Gemäß den durchgeführten Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen für die Schutzgüter Biotope / biologi-

sche Vielfalt, Boden / Fläche ergibt sich unter Berücksichtigung der planinternen Ausgleichsmaßnahmen

zusammenfassend folgender Ausgleichsbedarf:
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Erstellt:

Empfingen, den 17.04.2025

Bearbeiter:

Marc Bossenmaier, BSc. Umweltschutztechnik

Hohenzollernweg 1

72186 Empfingen

07485/9769-0

info@gf-kom.de

-417.611 Ökopunkte

-191.058 Ökopunkte

Ausgleichsbedarf gesamt: -608.669 Ökopunkte

Ausgleichsmaßnahmen planintern und planextern

29.820 Ökopunkte

wird im weiteren Verfahren benannt

wird im weiteren Verfahren benannt

n.n. wird im weiteren Verfahren benannt

Summe Ausgleich extern: 29.820 Ökopunkte

Saldo -578.849 Ökopunkte

Ausgleichsbedarf 
Schutzgut Biotop / biologische Vielfalt

Ausgleichsbedarf 
Schutzgut Boden / Fläche 

Oberbodenauftrag
auf privaten Grünflächen im Geltungs-

bereich des BPlanes

Mähwiesenausgleich
Flst.Nrn. n.n.

Nasswiesenausgleich
Flst.Nrn. n.n.
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